
 

Verbindliche Anmeldung – Ferienspaß Ostern 2026 

 

Hiermit melde ich mein Kind zum Ferienspaß Ostern 2026 verbindlich an 

Nachname  

Vorname  

Geburtsdatum   

 

Daten der Erziehungsberechtigten 

Nachname  

Vorname  

Anschrift  

Telefonnummer  

E-Mail-Adresse  

 

Informationen und Einverständniserklärungen 
 

Mitfahren in privaten 
und städtischen Autos  
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in 
den Autos, die vor Ort zur Beförderung benutzt 
werden, mitfährt.   
 

 Ja 
 
 

Angaben zum 
Gesundheitszustand 
 

Mein Kind hat einen gültigen Impfpass.  Ja 
 

 Nein 
 
 

Ein Impfschutz gegen Tetanus besteht.  Ja 
 

 Nein 
 
 

Mein Kind ist gegen folgende Medikamente 
allergisch (z.B. Penicillin). 
 

 Ja, gegen:  
 
 

 Nein 
 

Mein Kind kann und darf uneingeschränkt an 
sportlichen Aktivitäten (wie Klettern, Parkour, 
Yoga, usw.) teilnehmen. 
 
 
 
 
 
 

 Ja 
 

 Nein, weil: 
 
 



 
Angaben zum 
Essen/Nahrung 
 

Mein Kind ernährt sich wie folgt  isst alles 
 

 isst vegetarisch 
 

 isst vegan 
 

 isst kein Schweinefleisch 
 

 hat folgende Unverträglichkeiten oder 
Allergien: 
 
 

Einwilligung zur 
Verwendung von 
Fotografien im 
Rahmen des 
Ferienspaßes Ostern 
2025 
 

Zur Dokumentation der Maßnahme vor Ort, zur 
Öffentlichkeitsarbeit (Stadt Wesseling, Jugendamt, 
Abteilung Jugendförderung verwenden wir Fotos 
von Aktionen und Ausflügen. Auf diesen Bildern 
kann auch Ihr Kind zu sehen sein. Die Bilder 
werden kontextgebunden während der 
Maßnahme, sowie als Nachbetrachtung im 
Rahmen von Veranstaltungen bei der Stadt 
Wesseling, Abt. Jugendförderung verwendet, um 
das Programm mit seinen vielseitigen Aktivitäten, 
darzustellen.  
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass wir 
Fotos, auf denen Ihr Kind zu erkennen ist, zu 
obengenannten Zwecken verwenden dürfen.  
Der Name Ihres Kindes wird nicht genannt.  
 
Rechtliche Grundlage:  
Das Recht am eigenen Bild ist ein Teil des vom 
Gesetz geschützten allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht (§ 22, 
Kunsturheberrechtgesetz). Es gilt der Grundsatz, 
dass Fotos nur mit Einwilligung des Abgebildeten 
verbreitet oder veröffentlicht werden dürfen. Es 
handelt sich um eine rechtsgeschäftliche 
Willenserklärung. Deshalb kann bei 
Minderjährigen eine Einwilligung nur durch den 
gesetzlichen Vertreter erklärt werden.  

 

 Printmedien 
 

 Flyer und Plakate 
 

 Homepage der Stadt Wesseling 
 

 Social Media Accounts der Stadt Wesseling 
(z.B. Facebook, Instagram, usw.) 
 

 Jugend-App der Stadt Wesseling „WeJu“ 
 

 Ich stimme keiner Bildveröffentlichung zu  

Mein Kind ist Schulkind und nimmt an der Schule ein Ganztagsangebot in 
Anspruch  

 ja 
 

 nein 
 

 
Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 70,00€ ist vor Beginn der Maßnahme zu entrichten.  
 
Nach Anmeldungseingang erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit den entsprechenden Überweisungsinformationen. 
 
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass kein besonderer Versicherungsschutz (Kranken-, Unfall-, 
Haftpflichtversicherung) durch den Träger für die Teilnehmenden besteht. 

Ort, Datum   
 

Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten 

 
 
 

 


